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4. Nachtragssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen und
Gebühren für die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Bad Grund

(Harz)
(Abwasserabgabensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom '17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds.
GVBI. S. 244), und der §§ 2, 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG)
vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Oktober 2019 (Nds.

.

GVBI. S. 309), hat der Rat der Gemeinde Bad Grund (Harz) in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020

folgende 4. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen und
Gebühren für die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Bad Grund (Harz)
Abwasserabgabensatzung beschlossen:

Artikel I

Die Abwasserabgabensatzung vom 23. Juni 2015 (Amtsblatt für den ehem. Landkreis Osterode am

Harz 2015 Nr. 16, Seiten 260 ff.), in der Fassung der 3. Nachtragssatzung vom 17.12.2019, (Amtsblatt
für den Landkreis Göttingen vom 19.12.2019, Nr. 51, S. 1225) wird wie folgt geändert:

§ 15
Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassergebühr beträgt für jeden vollen Kubikmeter (m3) Schmutzwasser 2,90 E.

§ 16
Gebührensatz für die Niederschlagswassergebühr

Absatz 1 und Absatz 2 erhält folgende Fassung:

(1) Die Grundgebühr beträgt 12,35 € je Verrechnungseinheit.

Artikel II
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Bad Grund (Harz), den 17. Dezember 2020

'1
, \J

Gemeinde lEad Grund (Harz)
L

Har d Die mann

Bürgerm ister
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4. Nachtragssatzung zur

Satzung
über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen und

Gebühren für die Wasserversorgung der Gemeinde Bad Grund (Harz)
(Wasserabgabensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch 15.07.2020 (Nds. GVBI. S. 244)
und der §§ 2, 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung
vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. Ni. 7/2017, S.121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom

24. Oktober 2019 (Nds. GVBI S 309), hat der Rat Gemeinde Bad Grund (Harz) in seiner Sitzung am 17.
Dezember 2020 folgende 4. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kosten-
erstattungen und Gebühren für die Wasserversorgung der Gemeinde Bad Grund (Harz) —Wasserabga-
bensatzung beschlossen:

Artikel

Die Wasserabgabensatzung vom 23. Juni 2015 (Amtsblattfür den ehem. Landkreis Osterode am Harz
2015 Nr. 16 vom 9. Juli 2015, Seiten 287 ff.) in der Fassung des 3. Nachtrages vom 17. Dezember
2019 (Amtsblatt für den Landkreis Göttingen vom 19.12.2019, Nr. 51, Seite 1234) wird wie folgt geän-
dert:

§12
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:

Die Verbrauchsgebühr beträgt ja cbm Wasser 1,76 €/m3.

Absatz 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:

Für Hauswasserzähler beträgt die Grundgebühr 7,75 € pro angefangenen Monat, für Großwasserzähler
77,50 € pro angefangenen Monat.

Artikel II
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft

Bad Grund (Harz), den 17. Dezember 2020

Gemeind d Grund (Harz)

Ham Die zmann

Bürgermeister
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8. Nachtragssatzung

zur Satzung über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser

aus Grundstücksabwasseranlagen

(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen)

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in

der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15.07.2020 (Nds. GVBI. S. 244) und des § 96 Abs. 1 des Nieders. Wassergeset-
zes (NWG) in der Fassung vom 19.02.2010 (Nds. GVBI. S. 64), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20.05.2019 (Nds. GVBI. S. 88) und des § 5 des Nieders. Kommu-

nalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBI. S. 309), hat der Rat der Stadt Bad
Lauterberg im Harz in seiner Sitzung am 17.12.2020 folgende 8. Nachtragssatzung

beschlossen:

Artikel I

§ 2

Die Benutzungsgebühr für die Abwasserbeseitigung beträgt

a) aus abflusslosen Gruben 62,31 Euro/m3

b) aus Hauskläranlagen 87,44 Euro/m3

je Kubikmeter eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms.

Artikel II

Die 8. Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Bad Lauterberg im Harz, den 18.12.2020

Der Bürgermeister

gez. Dr. Gans
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11. Nachtragssatzung

zur Straßenreinigungsgebührensatzung
der Stadt Bad Lauterberg im Harz

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NkomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBI. S. 244), der §§ 1, 2 und 5 des
Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBI. S. 309)
und des § 52 des Nieders. Straßengesetzes (NStrG) vom 24.09.1980 (Nds. GVBI. S.

359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBI. S. 112) hat der
Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz in seiner Sitzung am 17.12.2020 folgende 11.

Nachtragssatzung zur Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Bad Lauterberg
im Harz vom 16.12.2004 beschlossen:

Artikel I

Die Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Bad Lauterberg im Harz vom

16.12.2004 in der Fassung der 10. Nachtragssatzung vom 22.11.2018 wird wie folgt

geändert:

§ 4

Gebührenhöhe

§ 4 erhält folgende Fassung:

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront

in den Jahren 2021 und 2022

in der Reinigungsklasse 1 3,09 €

in der Reinigungsklasse 2 1,62 €

im Jahr 2023

in der Reinigungsklasse 1 3,26 €

in der Reinigungsklasse 2 1,66 €

Artikel II

Diese 11. Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

1
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Bad Lauterberg im Harz, den 17.12.2020

gez.

( Dr. Gans )
Bürgermeister

2
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1. Nachtragssatzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages
in der Stadt Bad Lauterberg im Harz

(Tourismusbeitragssatzung)

Aufgrund der §§ 10 Abs. 1, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommu-

nalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch

Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBI. S. 244) und der §§ 1, 2

und 9 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der

Fassung der Neubekanntmachung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBI. S.

309) hat der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz in seiner Sitzung am

17.12.2020 die folgende 1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung

eines Tourismusbeitrages vom 22.11.2017 beschlossen:

Artikel I

Die Tourisnnusbeitragssatzung der Stadt Bad Lauterberg im Harz vom

22.11.2017 wird wie folgt geändert:

§ 1

Allgemeines

(1) Ein Teilgebiet der Stadt Bad Lauterberg im Harz ist als Kneipp-Heilbad staat-

lich anerkannt. Zur Deckung ihres Aufwandes für die Tourismuswerbung (För-

derung des Tourismus) erhebt die Stadt Bad Lauterberg im Harz einen Tou-

rismusbeitrag nach Maßgabe dieser Satzung.

(3) Der Gesamtaufwand nach Abs. 1 soll wie folgt gedeckt werden:

Aufwand für die Förderung des Tourismus (§ 9 Abs. 1 Satz 1 NKAG)

a) zu 72,26 % durch Tourismusbeiträge,

b) zu 5,16% durch sonstige Entgelte und Erlöse

c) zu 22,58 °A durch nicht zweckgebundene Mittel (Anteil der Allgemeinheit)
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2

§ 4

Beitrausermittlunq

(1) Der Beitrag wird jährlich erhoben. Der Vorteilssatz beträgt 0,5960 Prozent. Er

bezeichnet die Quote, mit der die besonderen wirtschaftlichen Vorteile der Bei-

tragspflichtigen auf den zu deckenden Aufwand zurückzuführen sind.

Artikel Il

Diese 1. Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Stadt Bad Lauterberg im Harz, den 17.12.2020

gez.

( Dr. Gans )

Bürgermeister



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  23.12.2020 Nr. 84 Seite 1663

Anlage zur 1. Nachtragssatzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages
in der Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 26.11.2020

(Tourismusbeitragssatzung)

Spalte
Beitragspflichtige Personen und

Unternehmen gemäß § 2 Abs. 1

Spalte 2
Beitragsmaßstab

Spalte 3
Beitrag

Maßstab in €

Unterkunft /Beherbergungsgewerbe

1. Inhaber von Betrieben des Beherbergungs-

gewerbes (insbesondere Hotels, Gasthöfe,
Fremden-, Erholungs-, Kur und Kinderheime

und Pensionen), Sanatorien, Kurkliniken

2. Vermieter von Ferienwohnungen und Ferien-

appartements, Privatvermietung und sonstige
Personen, die Gäste oder Erholungssuchende

gegen Entgelt beherbergen (Vermietung weist

privaten Charakter auf)

3. Fachkliniken

4. Inhaber von Gruppenunterkünften

(insbesondere Naturfreundehäuser und

Harzklubheime)

5. Inhaber von Camping und Zeltplätzen

Verpflegung / Gastronomie

6. Inhaber von Speise und Schankwirtschaften

(insbesondere Restaurants, Gaststätten,
Cafés, Bistros, Eisdielen, Bars, Teestuben)
Inhaber von Hotels, Gasthöfen, Pensionen,
Kurheimen, Kurkliniken und Sanatorien, in

denen gegen Entgelt Essen und Getränke
verabreicht werden

7. Inhaber von lmbissbetrieben

8. Inhaber von Saalbetrieben

9. Inhaber von Catering und
Partyservicebetrieben

Anzahl der vorhandenen Fremdenbetten, 15,87 €
die zur Beherbergung gegen Entgelt zur je Fremdenbett
Verfügung gestellt werden.

Anzahl der vorhandenen Fremdenbetten, 10,08 €
die zur Beherbergung gegen Entgelt zur je Fremdenbett
Verfügung gestellt werden.

Anzahl der vorhandenen Fremdenbetten, 1,59 €
die zur Beherbergung gegen Entgelt zur je Fremdenbett
Verfügung gestellt werden.

Anzahl der vorhandenen Fremdenbetten, 1,59 €
die zur Beherbergung gegen Entgelt zur je Fremdenbett
Verfügung gestellt werden.

Anzahl der Wohnwagen und Zeltplätze
die zur Beherbergung gegen Entgelt zur

Verfügung gestellt werden.

Anzahl der Innensitzplätze

Anzahl der Außensitzplätze

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Saalsitzplätze

Anzahl der Arbeitskräfte

7,93 €

je Stellplatz

6,19 €

je Sitzplatz

3,09 €

je Sitzplatz

61,90 €

je Arbeitskraft

3,09 €

je Saalsitzplatz

61,90 €

je Arbeitskraft
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Spalte 1

Beitragspflichtige Personen und
Unternehmen gemäß § 2 Abs. 1

Spalte 2

Beitragsmaßstab
Spalte 3
Beitrag

Maßstab in €

Einkäufe I Handel

10. Inhaber von Betrieben des Einzelhandels und
der Versorgung dienender Läden, jeweils mit

überwiegender Bedienung

(insbesondere Ladengeschäfte, Kioske auch
in Tankstellen-, Betriebe des Kunstgewerbes,
Bestellhäuser des Versandhandels,

Apotheken)

11. Inhaber von Verkaufswagen, Verkaufsständen

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

12. Inhaber von Ständen auf dem Wochenmarkt Anzahl der Arbeitskräfte

13. Inhaber von Betrieben des Einzelhandels und
der Versorgung dienender Läden, jeweils mit

überwiegender Selbstbedienung

(insbesondere Kaufhäuser, Einkaufsmärkte,
Lebensmittelgeschäfte, Discountgeschäfte,
Super und Verbrauchermärkte sowie
SB-Warengeschäfte)

14. Inhaber von Getränkehandlungen und

Getränkemärkten

15. Inhaber von Toto und Lottoannahmestellen

16. Inhaber von Tankstellen

17. Inhaber von Autowaschanlagen

18. Inhaber von Betrieben des Mineralöl und

Brennstoffhandels

Sport u. Freizeit

19. Inhaber von Bade und Schwimmanlagen
sowie Saunabetrieben

20. Inhaber von Sonnenstudios

21. Inhaber von Reit und Fahrinstituten

Größe der Verkaufsfläche

Größe der Verkaufsfläche

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Zapfstellen

Anzahl der Waschplätze

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Droschken

26,44 €

je Arbeitskraft

26,44 €

je Arbeitskraft

13,22 €

je Arbeitskraft

2,31 €

je m2 Verkaufs-

fläche

2,31 €

je m2 Verkaufs-

fläche

26,44 €

je Arbeitskraft

83,16 €

je Zapfstelle

83,16 €

je Waschplatz

26,44 €

je Arbeitskraft

55,14 €

je Arbeitskraft

55,14 €

je Arbeitskraft

55,14 €

je Droschke
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Spalte 1

Beitragspflichtige Personen und
Unternehmen gemäß § 2 Abs. 1

Spalte 2

Beitragsmaßstab
Spalte 3
Beitrag

Maßstab in €

22. Inhaber von Bergbahnen/Sesselliften

23. Inhaber von Unternehmen der Vermietung
von Wassersportfahrzeugen und -geräten

24. Inhaber von Unternehmen der Vermietung
von Fahrrädern und Wintersportgeräten

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Wassersportfahrzeuge oder

-geräte

Anzahl der Fahrräder oder Wintersport-

geräte

25. Inhaber von Minigolfanlagen Anzahl der Anlagen

26. Inhaber von Tennisanlagen Anzahl der Tennisplätze

27. Inhaber von Kegelbahnen Anzahl der Kegelbahnen

28. Inhaber von Fußball -Billardanlagen Anzahl der Anlagen

29. Inhaber von Sportschulen und Anzahl der Arbeitskräfte

Fitness-Centern, Selbständige Sportlehrer

30. Unternehmen von musikalischen Veranstal Anzahl der Arbeitskräfte
tungen und anderen Lustbarkeiten

31. Inhaber von Spielhallen Anzahl der Automaten

32. Aufsteller von Spiel und Warenautomaten Anzahl der Automaten

33. Fremdenführungen gewerblicher Art

(insbesondere Wander und Stadtführungen)

Lokaler Transport / Fuhrgewerbe

Anzahl der Arbeitskräfte

34. Inhaber von Unternehmen des Gelegenheits Anzahl der Busse oder Kraftfahrzeuge
verkehrs, soweit sie Ausflugsfahrten und Ver (Mietwagen, Taxe, Kleinbus)
kehr mit Bussen, Taxen und Mietwagen
durchführen

55,14 €

je Arbeitskraft

55,14 €

je Wassersport-
fahrzeug oder

-gerät

55,14 €

je Fahrrad oder
Wintersportgerät

110,28 €

je Anlage

220,56 €

je Tennisplatz

55,14 €

je Kegelbahn

55,14 €

je Anlage

55,14 €

je Arbeitskraft

55,14 €

je Arbeitskraft

55,14 €

je Automat

55,14 €

je Automat

55,14 €

je Arbeitskraft

1.121,20 €

je Bus und

112,12 €

je Kraftfahrzeug
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Spalte 1

Beitragspflichtige Personen und
Unternehmen gemäß § 2 Abs. 1

Spalte 2

Beitragsmaßstab
Spalte 3
Beitrag

Maßstab in €

Dienstleistungen

35. Inhaber von Heil-, Kur und Badeeinrichtun-

gen zur physikalischen Therapie und Osteo-

pathie, Krankengymnasten, Masseure, medi-
zinische Bademeister

36. Ärzte allgemeiner und besonderer Fachrich-

tung, Zahnärzte, Heilpraktiker und Physio-
und Psychotherapeuten, Tierärzte

37. Friseure, Kosmetiker, Nageldesigner, Hand-

und Fußpfleger

38. Inhaber von Tattoo und Piercingstudios

39. Inhaber von Reisebüros, Hausverwalter,
Vermittler / Verwalter und Betreuer von

Ferienwohnungen, Ferienhäusern und

sonst. Gästeunterkünften

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

40. Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Anzahl der Arbeitskräfte
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte,
Unternehmensberater

41. Architekten, Ingenieure, Planungsbüros, Anzahl der Arbeitskräfte
Statiker, Schätzer, Zeichenbüros, Bauträger,
Bausachverständige, Baubetreuung

42. Finanz und Immobilien -Makler, Versiche Anzahl der Arbeitskräfte

rungsagenturen, Versicherungsvertreter,
Bausparkassen

43. Inhaber von Gebäudereinigungsunternehnnen, Anzahl der Arbeitskräfte
Wäschereien, Reinigungen, Heißmangeln

44. Schreib-, Buchhaltungs und Übersetzungs Anzahl der Arbeitskräfte
dienste, sonstiger Büroservice

45. Inhaber von Ferienfahrschulen Anzahl der Arbeitskräfte

46. Inhaber von Eventagenturen Anzahl der Arbeitskräfte

47. Kurierdienste Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Musiker48. Musikkapellen, Musikalleinunterhalter

19,45 €

je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19A5€
je Arbeitskraft

19A5€
je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19A5€
je Arbeitskraft

19,45 €

je Arbeitskraft

19,45 €

je Musiker
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Spalte 1

Beitragspflichtige Personen und
Unternehmen gemäß § 2 Abs. 1

Spalte 2

Beitragsmaßstab
Spalte 3
Beitrag

Maßstab in €

49. Sonstige selbständig tätige Personen und
Unternehmen, denen mittelbar oder unmittel-
bar durch den Fremdenverkehr besondere
wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Kreditinstitute

50. Geld und Kreditinstitute, Postbank und

agentur

Versorgung / Versorgungsuntemehmen

51. Unternehmen der Energieversorgung

Handwerk, / Handwerksbetriebe, hand-

werksähnlichelhandwerkliche Betriebe u.

andere Betriebe

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Fremdenbetten in den Häu-
sern und Anzahl der Stellplätze auf den

Zelt und Campingplätzen, die von den
Unternehmen bedient werden.

52. Inhaber von Handwerks und handwerksähn Anzahl der Arbeitskräfte
lichen Betrieben, Hoch und Tiefbauunter-
nehmen

53. Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten und Kfz.
Handel, Kfz.-Vermietung

54. Optiker, Hörgeräteakustiker, Fotografen,
Inhaber von Dentallaboren, Raumausstatter,
Dekorateure, Modellbauer

55. Inhaber von Unternehmen der Haus und
Grundstückspflege, Hausmeisterservice,

Bautrocknung, Schadensanierung, Gaden-
und Landschaftsbau, Gebäude und Fenster-

reinigung

56. Werbebüros, Marketing, EDV-Service,
Internet-Dienstleistungen, Promotion,
Mediengestaltung, Webdesign

57. Inhaber von Druckereien und
Zeitungsverlagen

58. Schneidereien, Änderungsschneidereien

59. Schlüsseldienste incl. Schuh
Schnellreparaturen

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

Anzahl der Arbeitskräfte

19,45 €

je Arbeitskraft

156,67 €

je Arbeitskraft

0,55 €

je Fremdenbett /
Stellplatz

30,69 €

je Arbeitskraft

30,69 €

je Arbeitskraft

30,69 €

je Arbeitskraft

30,69 €

je Arbeitskraft

30,69 €

je Arbeitskraft

30,69 €

je Arbeitskraft

30,69 €

je Arbeitskraft

30,69 €

je Arbeitskraft
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Spalte 1

Beitragspflichtige Personen und
Unternehmen gemäß § 2 Abs. 1

Spalte 2

Beitragsmaßstab
Spalte 3
Beitrag

Maßstab in €

Vermietung und Verpachtung!

60. Vermieter/Verpächter von Gebäuden, Räu
men und Grundstücken an Beherbergungsbe Fläche
triebe, Gaststätten, Einzelhandelsunterneh-
men und an sonstige unmittelbar an Fremde
leistende Unternehmen

Größe der vermieteten/verpachteten 0,04 €

je rn2

vermietete!

verpachtete
Fläche
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2. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Duderstadt über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebiets "Altstadt"

Aufgrund des § 142 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.1 t2017 in
Verbindung mit § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 05.04.2019 hat der Rat der Stadt Duderstadt in seiner
Sitzung am 10.12.2020 nachstehende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1 Erweiterung des Sanierungsgebiets

Im Geltungsbereich der Sanierungssatzung Altstadt vom 13.06.2013 einschl.
1. Nachtragssatzung vom 06.11.2019 sind in den östlichen, südlichen und westlichen
Randbereichen Flurstücke nur teilweise erfasst. Das Fördergebiet wird insoweit erweitert,
dass die Abgrenzung flurstücksgenau erfolgt.

Die Teilfläche des Erweiterungsgebiets um die Kirche St.Cyriakus wird unter Heranziehung
der Flurstücksgrenzen eindeutig festgelegt.

Der als Sanierungsgebiet „Altstadt" festgelegte räumliche Bereich sowie die Bereiche der
1. und 2. Nachtragssatzung sind in der Anlage 1 zeichnerisch dargestellten. Die Anlage 1
wird zum Bestandteil dieser Satzung erklärt.

§ 2 Inkrafttreten

Die Satzung wird gem. § 143 Abs. 1 Satz 4 BauGB mit ihrer Bekanntmachung
rechtsverbindlich.

Duderstadt, den 15.12.2020 t„

‘bh jib •

Stadt Duderstadt .54'7.1 • •

S7.0 zipi*: pp

,age,

Thorsten Feike ere
Bürgermeister
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Gemeinde Friedland 37133 Friedland

Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Der Rat der Gemeinde Friedland hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 den

Bebauungsplanes Nr. 051 "Klothgasse", Ortschaft Niedernjesa, Gemeinde
Friedland, gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der z. Zt. geltenden
Fassung als Satzung beschlossen. Die Aufstellung erfolgte im Verfahren

nach § 13b BauGB.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im nachstehenden
Übersichtsplan dargestellt.

Der Bebauungsplan Nr. 051 "Klothgasse", Ortschaft Niedernjesa und die
Begründung können bei der Gemeindeverwaltung Friedland Fachbereich
Bauwesen Bönneker Str. 2, 37133 Friedland-Groß Schneen, während der
Dienststunden von jedem eingesehen werden.

Auf Verlangen kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlangt
werden.
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Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Göttingen tritt der
Bebauungsplan Nr. 051 "Klothgasse", Ortschaft Niedernjesa, Gemeinde
Friedland, in Kraft.

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) darauf hingewiesen,
dass eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB bezeichneten Verfahrens und Formvorschriften, die beachtliche
Verletzung des Verhältnisses zwischen Flächennutzungs und
Bebauungsplan gem. § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges gem. § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB unbeachtlich
werden, wenn diese nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht werden.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB
über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden
Vermögensnachteilen, über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechende
Ansprüche wird hingewiesen.

Der Bürgermeister

gez. Friedrichs
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Gemeinde Friedland 37133 Friedland

Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG

7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2006 — 2020 der Gemeinde
Friedland.

Der Rat der Gemeinde Friedland hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 gemäß
§ 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) den Bebauungsplan Nr. 051 "Klothgasse",
Ortschaft Niedernjesa, Gemeinde Friedland, als Satzung beschlossen.

Da der Bebauungsplan Nr. 051 "Klothgasse", Ortschaft Niedernjesa, von den
Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht ist der
Flächennutzungsplan gemäß § 13a (2) BauGB durch die 7. Berichtigung

angepasst worden.

Der Rat der Gemeinde Friedland hat am 10.12.2020 die 7. Berichtigung des
Flächennutzungsplanes beschlossen.
Die 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2006 — 2020 der Gemeinde
Friedland wird hiermit bekannt gemacht.

Der Geltungsbereich der 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2006
2020 ist im nachstehenden Übersichtsplan dargestellt.
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Mit der Berichtigung erfolgt die Anpassung an die neue Nutzung als
Wohnbaufläche.

Jeder kann die 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2006 — 2020 der
Gemeinde Friedland, bei der Gemeindeverwaltung Friedland, Fachbereich
Bauwesen, Bönneker Straße 2, 37133 Friedland -Groß Schneen, während
der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Göttingen wird die

7. Berichtung des Flächennutzungsplanes 2006 2020 der Gemeinde
Friedland wirksam.

Der Bürgermeister

gez. Friedrichs
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4. Nachtrag

zur Satzung der Gemeinde Gleichen über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus

Grundstücksabwasseranlagen

(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen)

Aufgrund der §§ 6, 10 und 58 und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG),
§ 96 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) und § 5 des Niedersächsischen

Kommunalabgabengesetzes (NKAG), jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der

Gemeinde Gleichen in seiner Sitzung am 16.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

§ 2 — Gebührenmaßstab und Gebührensatz — erhält folgende Fassung:

(1) Die Benutzungsgebühr beträgt für die Fäkalschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen

je abgefahrene Menge 80,00 €, rn3.

(2) Die Benutzungsgebühr beträgt für die Fäkalschlammbeseitigurig aus abflusslosen Gruben
•je abgefahrene Menge 95,00 €1 m3.

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Gleichen, 16.12,2020

•

gez. Kuhlmann

Bürgermeister
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6. Nachtrag zur Änderung
der Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe im Bereich der

Gemeinde Gleichen vom 16A2.2013

Aufgrund der §§ 10 und 13 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 1712.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde
Gleichen in seiner Sitzung am 16.12.2020 folgenden 6. Nachtrag zur Änderung beschlossen:

Artikel I

Die Anlage zu § 3 (Gebührentarif) erhält die auf der Rückseite abgedruckte Fassung.

Artikel II

Dieser 6. Nachtrag tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Gleichen, 16.12.2020

Gemeinde Gleichen

gez. Unterschrift

Kuhlmann
Bürgermeister

•
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Gebührentarif

zum 6. Nachtrag der Friedhofsgebührensatzung

für die Friedhöfe in den Ortschaften

Etzenborn, Groß Lengden, Klein Lengden, Rittmarshausen und Sattenhausen

1. Reihengräber

1.1 Einzelgrab für 20 Jahre Ruhezeit

1.2 Doppelgrab für 20 Jahre Ruhezeit

1.3 Kindergrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr für 20 Jahre Ruhezeit

1.4 Urnengrab für 20 Jahre Ruhezeit

1.5 Anonymes Grab für Urnenbestattung für 20 Jahre Ruhezeit

1.6 Rasengrab/Baumbestattung als Urnengrab für 20 Jahre Ruhezeit

1.7 Stelenbeisetzung als Urnengrab für 20 Jahre Ruhezeit

1.8 Stelenbeisetzung als Erdgrab für 20 Jahre Ruhezeit

2. Zusätzliche Belegungen von Reihengräbern

Bei zusätzlicher Belegung eines Reiheneinzel bzw. Reihendoppelgrabes für

Erdbestattungen oder eines Urnenreihen oder Rasengrabes mit Urnen ist für jede
Urne eine halbe Grundgebühr zu zahlen. Diese Regelung gilt für die Verlängerung

der Reiheneinzel bzw. Reihendoppelgräber entsprechend.

2.1 Urne auf Einzelgrab

2.2 Urne auf Doppelgrab

2.3 Urne auf Urnengrab

2.4 Urne auf Rasengrab

•3. Verlängerung von Nutzungsrechten und Umbettungen

Bei einer Verlängerung, die über die geforderte Nutzungszeit von 20 Jahren hinaus

geht, wird ab 10 Jahren ein Rabatt in Höhe von 10 Vo der Verlängerungsgebühr gewährt.
Der Rabatt wird bei einem Wechsel vom passiven in den aktiven Status zurückgefordert.

3.1 Verlängerung von Einzelgräbern je Jahr je Grabstelle

3.2 Verlängerung von Doppelgräbern je Jahr je Grabstelle

3.3 Verlängerung von Kindergräbern je Jahr je Grabstelle

3.4 Verlängerung von Urnengräbern je Jahr je Grabstelle

3.5 Verlängerung von Anonymen Gräbern je Jahr je Grabstelle

3.6 Verlängerung von Rasengräbern je Jahr je Grabstelle

3.7 Verlängerung von Stelenbeisetzungen als Urnengrab je Jahr je Grabstelle

3.8 Verlängerung von Stelenbeisetzungen als Erdgrab je Jahr je Grabstelle

4. Grabaushub

4.1 bei Reiheneinzel bzw. -doppelgräbern oder Stelenbeisetzungen als Erdgrab je Grabstelle

4.2 bei Kindergräbern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
4.3 bei Urnenreihengräbern

4.4 bei anonymen Grabstätten

4.5 bei Rasengräbern bzw. Stelenbeisetzungen als Urnenbestattung

4.6 bei Entfernen v. Grabmal und Einfassung zwecks weiterer Beisetzung (zzgl.)
Die Berechnung des Entfernens erfolgt nach der aufgewendeten Arbeitszeit.

5. Aufstellung von Grabmalen

5.1 Genehnnigungsgebühr für die Errichtung eines stehenden Grabmales einschließlich

der Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale für die Dauer der Ruhe bzw.

Nutzungszeit

5.2 Genehmigungsgebühr für ein liegendes Grabmal

6. Nutzung der Friedhofskapelle

7. Umbettungen

Die Berechnung der Umbettung erfolgt nach der aufgewendeten Arbeitszeit.

1.212,00

1.671,00

971,00

971,00

971,00

1.542,00

1.576,00

2.483,00

.376,00
376,00 E

376,00

376,00 €

61,00

84,00

49,00

49,00 E

49,00

77,00

79,00 E

124,00 E

453,00 €

288,00

334,00

334,00 €

334,00

182,00 E

49,00 E

180,00
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Stadt Herzberg am Harz Herzberg am Harz, 21.12.2020
Fachbereich III

Bekanntmachung

Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 058 „Birkenkreuz-Ost";
Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch

(BauGB)

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Herzberg am Harz hat in seiner Sitzung am 17.06.2020 ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 058 „Birken-
kreuz-Ost" aufzustellen. In seiner Sitzung am 09.12.2020 hat der Verwaltungsausschuss den Vor-

entwurf der Bebauungsplanänderung gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Betei-

ligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB durchzuführen.

Ziel der Planung ist es, im Änderungsbereich Ansiedlungsmöglichkeiten für Betriebe und Anlagen

(dazu gehören auch Photovoltaik-Anlagen) zu schaffen, die ein Industriegebiet, das von seiner

Zweckbestimmung her vorwiegend sog. „erheblich belästigenden Betrieben" vorbehalten ist, nicht

erfordern. Mit der Herabstufung eines Industriegebietes in ein Gewerbegebiet wird gleichzeitig ein

höherer Schutz der nördlichen Wohngebiete vor Lärm und Geruchsimmissionen erreicht.

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 058 „Birkenkreuz-Ost" befindet

sich im Südwesten der Kernstadt und umfasst die südliche Teilfläche des Flurstücks 41 sowie die

überwiegenden Flächen der Flurstücke 36/7, 37/2, 38, 39 und 40 der Flur 14, Gemarkung Herz-

berg am Harz. Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 2,06 ha und ist aus der mitveröffentlichten

Planskizze ersichtlich.

Der interessierten Öffentlichkeit wird gem. § 3 (1) BauGB frühzeitig die Gelegenheit zur Erörterung
und Äußerung zu der beabsichtigten Bebauungsplanänderung gegeben.

Der Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 058 „Birkenkreuz-Ost" und die Ent-

wurfsbegründung liegen in der Zeit vom

05.01.2021 bis einschl. 04.02.2021
im Bürgerbüro der Stadt Herzberg am Harz,

Marktplatz 30, 37412 Herzberg am Harz,

während der Dienststunden,
und zwar montags und dienstags von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr,

mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, donnerstags von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr,
freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

für jedermann öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Es wird aufgrund der Corona-Pandemie ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Einsicht-

nahme in die Planungsunterlagen eine vorherige Terminabsprache erforderlich ist. In den Ver-
waltungsgebäuden der Stadt Herzberg am Harz besteht neben der Einhaltung der allgemeinen
Abstands und Hygieneregeln die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes.

Termine zur Einsichtnahme können unter Telefon-Nr. 05521/852-852 vereinbart werden.

Die Planungsunterlagen werden in dem o.g. Zeitraum auch im Internet unter der Adresse
https://herzberg.de/stadt/bauleitplanung bereitgestellt.
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Stellungnahmen können während der o. g. Auslegungsfrist schriftlich (auch per E-Mail:

stadt@herzberg.de) oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. Es

wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-

fassung unberücksichtigt bleiben können.

gez. Lutz Peters

Bürgermeister

Räumlicher Geltungsbereich der
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 058 „Birkenkreuz-Ost"
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.>>---siticntliii.„1.@, XVII. Satzunge.i''..

=Harz

y zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung

(Straßenreinigungsgebührensatzung) der Stadt Herzberg am Harz

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom

17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom

15.07.2020 (Nds. GVBI. S. 244), in Verbindung mit § 52 des Nieders. Straßengesetzes (NStrG) vom

24. September 1980 (Nds. GVBI. S. 359), zuletzt geändert durch Ad. 1 des Gesetzes vom

20. Juni 2018 (Nds. GVBI. S. 112), in Verbindung mit den §§ 2 und 5 des Nieders.
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Oktober 2019 (Nds. GVBI. S. 309), hat der Rat der
Stadt Herzberg am Harz in seiner Sitzung vom 16.12.2020 folgende XVII. Satzung zur Änderung der
Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Herzberg am Harz vom 25.05.1975
beschlossen:

Artikel I

..§ 3 (2) erhält folgende Fassung:

§ 3
Gebührenmaßstab

(2) Maßstab für die Straßenreinigungsgebühr ist die Straßenfrontlänge des Grundstücks auf volle

Meter abgerundet und die Reinigungsklasse, zu der die Straße nach dem Straßenverzeichnis

gehört.

Frontlänge in diesem Sinne ist die Grundstücksseite, mit der das Grundstück an der zu

reinigenden Straße anliegt. Grundstücke, die an mehreren zu reinigenden Straßen oder mehreren
Abschnitten derselben zu reinigenden Straße angrenzen, sind mit allen anliegenden
Grundstücksseiten zu veranlagen. Bei Grundstücken, die nicht mit der gesamten der Straße

zugewandten Grundstücksseite an die Straße angrenzen, werden zusätzlich auch Frontlängen für

nicht an der Straße anliegende Teile der zugewandten Grundstücksseite zugrunde gelegt.

Zugewandte Grundstücksseiten sind diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die

zu der Straßengrenze oder deren gerader Linie gedachten Verlängerung in einem Winkel bis
einschließlich 45 Grad verlaufen.

Artikel II

§ 4 erhält folgende Fassung:

§ 4

Gebührenhöhe

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in

Reinigungsklasse I 5,80 €
Reinigungsklasse II 2,62 €
Reinigungsklasse III 1,83 €
Reinigungsklasse IV 1,03 €
Reinigungsklasse VII 1,03 €
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§ 5 (1) erhält folgende Fassung:

2

Artikel Ill

§ 5
Hinterlieger und Eckgrundstücke

(1) Bei Grundstücken, die nicht an den von der Stadt Herzberg am Harz zu reinigenden
Straßen liegen, durch sie aber erschlossen werden (Hinterlieger), gilt als Frontlänge die Länge
der Grundstücksseite, die der zu reinigenden Straße zugewandt ist.

Wird ein Hinterliegergrundstück durch mehrere Straßen erschlossen, so ist die Gebühr nach
der Straße zu berechnen, von der aus das Grundstück seine hauptsächliche Erschließung
erhält. Hauptsächlich erschlossen wird das Grundstück durch die Straße, zu der unmittelbar
der Wegführt, an dem das Grundstück seinen Hauptzugang hat.

Artikel IV

Diese XVII. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt
Herzberg am Harz tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Herzberg am Harz, den 17.12.2020

Litz Peters
Bürgermeister
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STADT HERZBERG AM HARZ

Öffentliche Bekanntmachung

Namen und Anschriften der Stadtwahlleitung

anlässlich der Gemeindewahl und der Direktwahl

(Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters)
in der Stadt Herzberg am Harz am 12.09.2021

Gemäß § 7 Abs. 1 der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) vom 05.07.2006 (Nds. GVBI.

S. 280, 431), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07.08.2017 (Nds. GVBI. S. 255), in Verbindung

mit § 45 c des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) vom 28.01.2014 (Nds. GVBI. S. 35),
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBI. S. 244)

mache ich bekannt:

Für das Gebiet der Stadt Herzberg am Harz ist anlässlich der Gemeindewahl und der Direktwahl (Wahl
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters) am 12.09.2021

Stadtwahlleiter:

Stadtoberamtsrat Wolfgang Weippert,

Stellvertretender Stadtwahlleiter:

Verwaltungsfachwirt Thomas Asche.

Dienstanschriften:

Stadt Herzberg am Harz Stadt Herzberg am Harz

Marktplatz 30 oder Postfach 1353

37412 Herzberg am Harz 37403 Herzberg am Harz

Herzberg am Harz, 17.12.2020

,

.
,

Vi41/ s
,

rutz Peters

Bürgermeister
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1. Nachtrag zur Satzung
über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die

Abwasserbeseitigung in der Samtgemeinde Radolfshausen

(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung)

Auf Grund der §§ 10, 11 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

(NKomVG) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den

jeweils gültigen Fassungen, hat der Rat der Samtgemeinde Radolfshausen in seiner Sitzung
am 17.12.2020 folgenden 1. Nachtrag zur Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
beschlossen:

Artikel I

§ 5 wird um einen Absatz 6 wie folgt ergänzt:

(6) Die Maßgebliche GRZ wird bis zur Höhe von 0,4 in vollem Umfang berücksichtigt.
Maßgebliche GRZ werden bezogen auf den über 0,4 hinausgehenden Teil um 50 °A redu-
ziert.

Artikel II

Artikel I tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

Ebergötzen, 18.12.2020

gez. Arne Behre L.S.

(Arne Behre)
Samtgemeindebürgermeister
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e

Samtgemeinie

.41XacroffshausenSatzung
für die Freiwillige Feuerwehr in der Samtgemeinde

Radolfshausen

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom

17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom

15.07.2020 (Nds. GVBI. S. 244) und der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Brandschutzge-

setzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBI. S. 269), zuletzt geändert durch § 6 des

Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBI. S. 88) hat der Rat der Samtgemeinde Radolfshausen

in seiner Sitzung am 17.12.2020 folgende Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtge-

meinde Radolfshausen beschlossen:

§ 1 Organisation und Aufgaben

'Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Samtgemeinde Radolfshausen. 2Sie be-
steht aus den zur Sicherstellung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes und der Hil-

feleistung in den Orten

Bernshausen

Ebergötzen
Falkenhagen-Potzwenden

Holzerode
Landolfshausen

Mackenrode

Seeburg
Seulingen

VVaake-Bösinghausen

unterhaltenen Ortsfeuerwehren. 'Die Ortsfeuerwehren Ebergötzen und Seulingen sind als
Stützpunktfeuerwehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren
— Feuerwehrverordnung — FwV0 vom 30.04.2010 (Nds. GVBI. S. 185, 284), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 17.05.2011 (Nds.GVBI. S. 125)) eingerichtet. 4Die weiteren Ortsfeuer-
wehren sind Grundausstattungsfeuerwehren.5Die Freiwillige Feuerwehr erfüllt die der Samt-

gemeinde Radolfshausen nach dem NBrandSchG obliegenden Aufgaben.

§ 2 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) 1Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde wird von der Gemeindebrandmeisterin oder
dem Gemeindebrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). 'Sie/Er ist im Dienst

Vorgesetzteir der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Sei der Erfüllung der Aufgaben ist die

1
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von der Samtgemeinde erlassene „Dienstanweisung für den Gemeindebrandmeister der Frei-

willigen Feuerwehr" zu beachten.

(2) 1Zur Unterstützung der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandnneisters werden
bis zu zwei Stellvertreter/innen benannt, die die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemein-
debrandmeister im Verhinderungsfall in allen Dienstangelegenheiten vertreten.

§ 3 Leitung der Ortsfeuerwehr

(1) 1Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet (§ 20
Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG). 21m Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstan-

gelegenheiten durch die stellvertretende Ortsbrandmeisterin oder den stellvertretenden Orts-
brandmeister. 3Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Ortsfeuerwehr.

(2) 1Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde erlassene „Dienstanweisung
für die Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr" zu beachten.

§ 4 Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten

(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehörigen der Einsatz-
abteilung der Ortsfeuerwehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung er-

forderlichen Führerinnen und Führer und stellvertretenden Führerinnen und stellvertretenden
Führer der taktischen Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp (vgl. § 1 Abs. 2 und

§ 3 der Verordnung über die Mindeststärke, die Gliederung nach Funktionen und die Min-

destausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen) für die Dauer von drei Jahren.

(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen ihrer

jeweiligen taktischen Einheit.

(3) lOrtsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Führungskräfte nach Maßgabe des §
8 Abs. 7 der Verordnung über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgraden
und die Übertragung von Funktionen bei den Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersach-
sen abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

wenn die Führungskräfte

a) die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschädigt ha-

ben,

b) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestört
haben oder

c) die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben können.

3Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die Angehörigen der jeweiligen taktischen
Einheit der Ortsfeuerwehr und die betroffene Führungskraft anzuhören. 'Den abberufenen
Führungskräften wird der bisherige Dienstgrad belassen. tie Gemeindebrandmeisterin oder
der Gemeindebrandmeister sind über die beabsichtigten Maßnahmen rechtzeitig schriftlich zu

unterrichten.

§ 5 Gemeindekommando

(1) 1Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeinde-
brandmeister. 2Dabei obliegen dem Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben:
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a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuer-

wehr innerhalb der Samtgemeinde und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,

b) Unterstützung bei der Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonder-
löschmitteln und Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung
und die Durchführung von Hilfeleistungen,

c) Unterstützung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages der Samtgemeinde
für den Bereich Freiwillige Feuerwehr,

d) Unterstützung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm und Einsatzplänen und den
Plänen für die Löschwasserversorgung sowie deren laufende Ergänzung,

e) Unterstützung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs,

f) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
sowie Beratung bei deren Entsendung zu Lehrgängen,

g) Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Übungen,

h) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstiger
Sicherheitsbestimmungen,

i) Unterstützung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 4 Nr.3 NBrandSchG.

(2) Das Gemeindekommando besteht aus:

a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister als Leiterin oder
Leiter,

b) der stellvertretenden Gemeindebrandmeisterin oder dem stellvertretenden Gemein-
debrandmeister bzw. bei der Berufung von zwei Vertretern aus den stellvertretenden
Gemeindebrandmeisterinnen oder stellvertretenden Gemeindebrandmeistern, den
Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern, den stellvertretenden Ortsbrand-
meisterinnen und stellvertretenden Ortsbrandmeistern, der Gemeindejugendfeuer-
wehrwartin oder dem Gemeindejugendfeuervvehrwart sowie der stellvertretenden Ge-

meindejugendfeuerwehrwartin oder dem stellvertretenden Gemeindejugendfeuer-
wehrwart, der Gemeindesicherheits-beauftragten oder dem Gemeindesicherheitsbe-
auftragten als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes mit Stimmrecht,

c) der Schriftführerin oder dem Schriftführer, der Kleiderkammerwartin oder dem Klei-

derkammerwart sowie der Gemeindeatemschutzgerätewartin oder dem Gemeindea-

temschutzgerätewart als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer mit beratender Stimme.

(3) 'Die Beisitzerin oder der Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c werden auf Vorschlag der in Satz
-I Buchstabe a und b genannten Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrand-
meisterin oder dem Gemeindebrandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer von drei Jahren bestellt. 'Die Trägerinnen und Träger
anderer Funktionen können als weitere beratende Beisitzerinnen und Beisitzer für die Dauer

von drei Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufgenom-
men werden. 3Für das Bestellungsverfahren gilt Satz 1.

(4) 'Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann weitere Mitglieder der
Feuerwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos zuziehen.
2Diese haben kein Stimmrecht.

(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz
2 Satz 1 Buchst. c und die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 3, bei

3
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Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung des Gemeindekommandos vorzeitig abbe-
rufen.

(6) tas Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde-
brandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungs-
frist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 'Die Ladungsfrist kann in dringenden
Fällen angemessen verkürzt werden. 3Das Gemeindekommando ist einzuberufen, wenn

die Gemeinde oder mehr als die Hälfte der Gemeindekommandomitglieder dies unter An-

gabe des Grundes verlangen.

(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als
die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(8) 'Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der gefasst. 2Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 3Es wird offen abgestimmt. Abweichend
davon wird, wenn ein Mitglied des Gemeindekommandos es verlangt, schriftlich abge-
stimmt.

(9) 1Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von

der Gemeindebrandnneisterin oder dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mitglied
des Gemeindekommandos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen ist. 2Eine Ausfer-

tigung der Niederschrift ist der Samtgemeinde zuzuleiten.

§ 6 Ortskommando

(1) 1Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister. 2Dem

Ortskommando obliegen auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a, b, d, e, f, g
und h aufgeführten Aufgaben.

(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr, über
die Auf bzw. Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie

über den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 18).

(3) 1Das Ortskommando besteht aus

a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter,

b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrand-
meister,

c) den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehreinheiten (§ 4) als Beisitzerinnen

oder Beisitzer kraft Amtes,

d) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrvvart, der Kinderfeuerwehr-
wartin oder dem Kinderfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem Schriftwart, der Ge-
rätewartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheitsbeauftragten

als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer.

2Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c und d werden von der Orts-
brandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung
der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jah-
ren bestellt. 3Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können als weitere stimmbe-
rechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die Dauer von drei Jahren bzw. für die Dauer
ihrer Amtszeit in das Ortskommando aufgenommen werden. 4§ 5 Abs. 3 Satz 1 gilt ent-

sprechend. 5Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzer nach

4
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Absatz 3, Satz 1, Buchst. c und d und Trägerinnen und Träger anderer Funktionen, bei

Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung der Mitgliederversammlung vorzeitig
abberufen.

(4) 1Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Be-

dart mindestens jedoch zweimal im Jahr mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Ta-

gesordnung einberufen. tie Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt

werden. 3Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeinde-brandmeisterin oder der

Gemeindebrandmeister oder mehr als die Hälfte der Ortskonnmandomitglieder dies unter An-

gabe des Grundes verlangen. 4Die Gemeinde-brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeis-
ter können an allen Sitzungen des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. 5Für

Beschlüsse des Ortskommandos gelten § 5 Abs. 6 und 7 entsprechend.

(5) 1Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Orts-

brandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskomman-
dos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen ist. 2Eine Ausfertigung der Niederschrift
ist der Samtgemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister

auf Verlangen zuzuleiten.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) 'Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für
die nicht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Orts-brandmeis-
terin oder der Ortsbrandmeister, das Gemeindekommando oder das Ortskommando im Rah-
men dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. 'Insbesondere obliegen ihr

a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeitsberichts),

b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung,

c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern.

(2) 'Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. 'Se ist einzuberufen, wenn die Samt-

gemeinde oder ein Drittel der aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des
Grundes verlangen. 3Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sind mindestens zwei Wochen
vorher ortsüblich unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt zu geben. 'An der Mitglieder-
versammlung soll jeder Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. 5An-

gehörige anderer Abteilungen können teilnehmen.

(3) 'Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister

geleitet; sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder

(Abs. 4) anwesend ist. 2Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wochen unter Einhal-

tung der Ladungsfrist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung ein-

zuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder be-
schlussfähig ist. 3Auf die Beschlussfähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der
Einladung hinzuweisen.

(4) 1Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann

(stimmberechtigtes Mitglied). 'Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme.

(5) 'Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst;
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 2Es wird offen abgestimmt. 3Abweichend davon wird,
wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine schriftliche Abstimmung durchgeführt.

5
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(6) 1Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrand-
meisterin oder dem Ortsbrandmeister und der Schriftwartin oder dem Schriftwart zu unter-
zeichnen ist. 2Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Gemeindebrandmeisterin oder dem

Gemeindebrandmeister sowie der Samtgemeinde auf Verlangen zuzuleiten.

§ 8 Verfahren bei Vorschlägen

(1) 'Ober Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzung durch die Mitgliederver-
sammlung erfolgt, kann schriftlich oder auf Zuruf abgestimmt werden. 21st nur ein Vorschlag

gemacht, wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. 3Vorgeschlagen ist, wer

die Mehrheit der Stimmen erhält.

(2) 1Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das
Mitglied vorgeschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. 'Bel Stim-

mengleichheit entscheidet das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter

des Verfahrens zu ziehen ist.

(3) 'Ober den der Samtgemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der
in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufenden Führungskräfte (Gemeindebrandmeisterin o-

der Gemeindebrandmeister, Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister sowie deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter) wird schriftlich abgestimmt. 2Wird bei mehr als zwei Bewer-

berinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für den Vorschlag nach § 20
Abs. 5 NBrandSchG erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen
den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die die meisten Stimmen entfallen sind,
durchzuführen. 3Wird die erforderliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, können am gleichen
Tage erneute Abstimmungen durchgeführt werden.

§ 9 Aktive Mitglieder

(1) 1Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Samt-

gemeinde, die das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 67. Lebensjahr vollendet haben, kön-
nen Angehörige der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr werden. Sei Minderjähri-
gen ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 3Angehöriger der
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der Einsatzabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmäßig für Einsätze zur

Verfügung steht (Doppelmitglied § 12 Abs. 2 NBrandSchG).

(2) lAufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr zu

richten. Anträge von Doppelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Be-
reich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen soll. 2Die Samtgemeinde kann ein

Führungszeugnis und ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand der Bewerberin-
nen und Bewerber anfordern. 3Sie trägt die Kosten.

(3) 'Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 1).
2Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister hat die Samtgemeinde über die Gemein-
debrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister vor der Bekanntgabe der Entscheidung
über den Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die Samtgemeinde darauf nicht generell
verzichtet hat.

(4) 1Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Orts-
kommando über die Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwV0). 2Bei der endgültigen
Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung abzugeben:

6
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„Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilli-

gen Feuerwehr pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft
zu halten.”

(5) 'Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Angehörigen der Einsatzabteilung
nach ihrem Wohnsitz. 'In Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon abwei-
chende Regelung treffen.

§ 10 Mitglieder der Altersabteilung

(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das
67. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskom-
mandos in die Altersabteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzab-
teilung auf Dauer nicht mehr ausüben können.

(3) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tra-

gen.

§ 11 Mitglieder der Jugendfeuerwehr

(1) Jugendfeuerwehren sind in den Ortsfeuerwehren

Bernshausen

Ebergötzen
Falkenhagen — Potzwenden

Holzerode
Landolfshausen

Mackenrode

Seeburg
Seulingen

Waake — Bösinghausen

eingerichtet.

(2) Geeignete Kinder und Jugendliche aus der Samtgemeinde können nach Vollendung des 10.

Lebensjahres, aber noch nicht des 18. Lebensjahres, Mitglied in der Jugendfeuerwehr wer-

den, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(3) Darüber hinaus können Mitglieder, die die allgemeine Jugendabteilung fördern oder betreu-
ende Aufgaben wahrnehmen, über die in § 18 Abs. 2 genannte Altersgrenze hinaus tätig

werden.

(4) Über die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf Vorschlag

der Jugendfeuerwehr.

(5) Die Arbeit der Jugendfeuerwehr wird durch die Jugendordnung für die Jugendabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr Radolfshausen geregelt.
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§ 12 Kinderfeuerwehr

(1) Ortsfeuerwehren können nach vorheriger Zustimmung der Samtgemeinde Radolfshausen
eine Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) einrichten.

(2) tie Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) ist eine selbständige Abteilung der Ortsfeuerwehr.
'Mitglied können Kinder ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 12. Le-

bensjahres sein.

(3) Die Leitung der Kinderfeuerwehr erfolgt durch ein geeignetes aktives Feuerwehrmitglied,
welches durch das Ortskommando berufen wird.

§ 13 Mitglieder der Musikabteilung

(1) 1Musikabteilungen können eingerichtet werden. 2Zurzeit besteht ein Feuerwehrspielmanns-

zug bei der Ortsfeuerwehr Ebergötzen.

(2) tie Zugehörigkeit zur Musikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht gebunden.
'Die Angehörigen der Musikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde
haben. Sie müssen keinen Einsatzdienst leisten.

(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand der Musikabteilung.

§ 14 Ehrenmitglieder

Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde,
die sich besondere Verdienste um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung
erworben haben, können auf Vorschlag des Ortskommandos nach Anhörung der Samt-

gemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandnneisters durch
die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ernannt

werden.

§ 15 Fördernde Mitglieder

'Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen. 2Über die Aufnahme entscheidet das
Ortskommando.

§ 16 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) 'Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben

gewissenhaft auszuführen. 2Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben
der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. 3Angehörige der Einsatzabteilung, die

aus persönlichen Gründen vorübergehend an der Teilnahme am Einsatz und Ausbildungs-
dienst verhindert sind, können auf Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrand-
meister befristet beurlaubt werden. 4Während der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte

und Pflichten als Angehöriger der Einsatzabteilung.

(2) tie Mitglieder in der Jugendabteilung sollen an dem für sie vorgesehenen Übungsdienst
und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. 2Sie haben die im Rahmen der Aufgaben der
Jugendfeuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen.

(3) 1Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs und Ausrüstungsgegenstände sowie

die Geräte pfleglich und schonend zu behandeln. 2Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger
Beschädigung von Bekleidungs und Ausrüstungsgegenständen sowie von Geräten kann die
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Samtgemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. 3Dienstkleidung darf au-

ßerhalb des Dienstes nicht getragen werden.

(4) 'Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen un-

fallversichert. 2Jedes Mitglied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuerweh-

ren" zu beachten. 3Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist dies unverzüglich über die
Ortsfeuerwehr der Samtgemeinde zu melden. 4Dies gilt auch für Erkrankungen, die erkenn-
bar auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen sind.

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem

privaten Eigentum entstanden ist, so gilt Abs. 4 Satz 3 entsprechend.

§ 17 Verleihung von Dienstgraden

(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff
FwV0 verliehen werden.

(2) 'Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erste
Hauptfeuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann" vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder
der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. 2Die Verleihung bedarf der Zu-

stimmung der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters.

(3) 'Die Verleihungen ab Dienstgrad „Löschmeisterin oder Löschmeister" vollzieht die Gemein-
debrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. 2Die

Verleihung eines Dienstgrades an Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Gemeinde-
feuerwehr vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister auf Be-

schluss des Gemeindekommandos.

§ 18 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch:

a) Austrittserklärung,

b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter ver-

loren wurde,

c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr,

d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde
bei Angehörigen der Einsatzabteilung,

e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern,

f) Ausschluss.

(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Jugendfeuer-
wehr über Absatz 1 hinaus

a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr,

b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen Übernahme als Ange-
höriger der Einsatzabteilung, spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebens-

jahres.
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(3) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist von einem Monat zum Vier-

teljahresende erfolgen. Der Austritt ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat
vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären.

(4) 'Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich
in der Probezeit nicht bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie können

in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr übernommen werden, wenn sie die Vo-
raussetzungen für eine Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen.

(5) 'Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlos-
sen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann

vor, wenn ein Mitglied

1. wiederholt schuldhaft seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz und Ausbildungs-
dienst verletzt,

2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt,

3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört,

4. das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat,

5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden
ist,

6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tat-

sächliche Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische

Grundordnung nicht anerkennt.

(6) 'Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr be-
schließt das Ortskommando". 2Das Verwaltungsverfahren wird durch die Samtgemeinde ge-
führt. 3Vor der Entscheidung über den Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem

Gemeindekommando und der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 'Die Ausschlussverfügung wird von der Samtgemeinde erlassen.

(7) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder oder Jugendfeuerwehr können,
wenn gegen sie ein Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder
dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung über den Ausschluss suspendiert werden.

(8) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der Einsatzabteilung hat die Ortsfeu-
erwehr über die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Samtge-
meinde schriftlich anzuzeigen.

(9) 'Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer

Woche Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu

Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegenstände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben.
2Die Ortsfeuerwehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den Empfang der zurückgegebe-
nen Gegenstände und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft
und den Dienstgrad aus.

(10) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände nach Absatz 9 Satz 1
von dem ausgeschiedenen Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben,
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kann die Samtgemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Höhe der Wieder-
beschaffungskosten verlangen.

§ 19 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Samtgemeinde
Radolfshausen vom 21.06.2016 außer Kraft.

Ebergötzen, den 18.12.2020
Samtgemeinde Radolfshausen

Gez. Arne Behre L.S.

(Arne Behre)
Samtgemeindebürgermeister
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Satzung

über die Erhebung von Gebühren für Dienst und Sachleistungen der Freiwilligen Feu-

erwehr der Samtgemeinde Radolfshausen außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden

Pflichtaufgaben

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom

17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010, S. 576) in der zurzeit gültigen Fassung, des § 29 des Nieder-

sächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Nie-
dersächsisches Brandschutzgesetz — NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBI., 2012 S.

269) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunal-

abgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBI., 2017 S. 121) in der zurzeit gültigen
Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde Radolfshausen in seiner Sitzung am 17.12.2020 fol-

gende Satzung beschlossen:

§ I — Allgemeines

Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflicht-

aufgaben werden Gebühren und Auslagen nach § 29 Abs. 2 und 3 NBrandSchG nach Maß-

gabe dieser Satzung erhoben. Die öffentliche Einrichtung Feuerwehr der Samtgemeinde Ra-

dolfshausen wird durch die „Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Samtgemeinde Ra-

dolfshausen" in der aktuellen Fassung festgelegt.

§ 2 — Gebührenpflichtige Einsätze und Leistungen der Feuerwehr

(1) Nach § 29 Abs. 2 und 3 NBrandSchG werden Gebühren und Auslagen erhoben für

1. Einsätze nach § 29 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG, die vorsätzlich oder grob fahrlässig

verursacht worden sind,

2. andere als in § 29 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG genannten Einsätze, die dem ab-

wehrenden Brandschutz oder der Hilfeleistung dienen,

3. freiwillige Einsätze,

4. die Stellung einer Brandsicherheitswache,

5. durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze, ohne dass ein Brand vorgelegen
hat.

Zu den freiwilligen Einsätzen nach Nr. 3 gehören insbesondere:

a) Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umweltgefährdenden oder gefährli-
chen Stoffen,

b) Türöffnung bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen, etc.,

c) zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Lösch-, Rettungs-, Beleuchtungs und

sonstigen Hilfsgeräten

d) Einfangen von Tieren

e) Auspumpen von Räumen, z.B. Kellern,
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f) Mitwirkung bei Räum und Aufräumarbeiten,

g) Gestellung von Feuerwehrkräften und evtl. weiterem technischen Gerät in an-

deren Fällen.

(2) Soweit für Einsätze nach Abs. '1 Kostenersatz nach § 30 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG zu

leisten ist, wird dieser neben der Gebühr erhoben.

§ 3 — Gebührenschuldner

(1) Der Gebührenschuldner/die Gebührenschuldnerin bei Leistungen nach § 2 dieser Satzung

bestimmt sich nach § 29 Abs. 4 NBrandSchG.

(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, sind Gesamtschuldner/Gesamt-

schuldnerinnen.

§ 4 — Gebührentarif und —höhe

(1) Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Gebührentarifes erhoben.

Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt

zu den im Gebührentarif festgesetzten Gebühren die Umsatzsteuer der im Umsatzsteuerge-

setz jeweils festgelegten Höhe hinzu.

(2) Bei der Berechnung gilt, sofern nicht feste Beträge festgelegt sind, jede angefangene halbe

Stunde erst ab der 5. Minute als halbe Stunde und volle Stunden gelten erst ab der 35. Minute

als volle Stunden. Als Mindestbetrag wird die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben. Maß-

geblich für die Gebührenberechnung ist der Zeitraum vom Ausrücken der Feuerwehr aus dem

Feuerwehrhaus zum Einsatz bis zum Einrücken nach Einsatzende.

(3) Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz an Personal, Fahrzeugen und

Geräten auf der Grundlage der für die Leistungserbringung erforderlichen Einsatzkosten be-

rechnet.

§ 5 — Entstehen der Gebührenpflicht und —schuld

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus

bzw. mit der Überlassung der Geräte / Verbrauchsmaterialien / verbindlichen Anmeldung. Dies

gilt auch dann, wenn nach dem Ausrücken von Feuerwehrkräften der/die Gebührenpflichtige

auf die Leistung verzichtet oder sonstige Umstände die Leistung unmöglich machen, soweit

die Unmöglichkeit nicht von Angehörigen der Feuerwehr zu vertreten ist.

(2) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Einrücken der Feuerwehr in das Feuerwehrhaus

bzw. mit der Rückgabe der Geräte.
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§ 6 Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung

(1) Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats nach Bekannt-

gabe fällig, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.

(2) Abschläge auf die endgültig zu erwartende Gebührenschuld können im Einzelfall vor der

Leistungserbringung gefordert werden. Die Höhe des Abschlags bemisst sich nach der im Ein-

zelfall in Anspruch zu nehmenden Leistung, hilfsweise nach der Inanspruchnahme in ver-

gleichbaren Fällen.

(3) Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Niedersächsischen Verwal-

tungsvollstreckungsgesetz vollstreckt.

§ 7 — Haftung

Die Samtgemeinde Radolfshausen haftet nicht für Personen und Sachschäden, die durch die

Benutzung von zeitweise überlassenen Fahrzeugen oder Geräten entstehen, wenn und soweit

die Angehörigen der Feuerwehr diese nicht selbst bedienen.

§ 8 — Inkrafttreten

(1) Diese Satzung mit dem dazugehörigen, angefügten Gebührentarif tritt am Tag nach Veröf-

fentlichung im Amtsblatt in Kraft.

(2) Am gleichen Tage tritt die Satzung der Samtgemeinde Radolfshausen "über die Erhebung

von Kostenersatz bei Dienst und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Samtge-

meinde Radolfshausen außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Aufgaben" vom 28.09.2018

außer Kraft.

Ebergötzen, 18.12.2020

Gez. Arne Behre L.S.

(Arne Behre)
Samtgemeindebürgernneister
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Gebührentarif

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst und Sachleistungen der Frei-

willigen Feuerwehr der Samtgemeinde Radolfshausen außerhalb der unentgeltlich zu

erfüllenden Pflichtaufgaben

1. Personaleinsatz

1.1 Personal der Freiwilligen Feuerwehr pro Einsatzkraft

2. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal)
2.1 Mannschaftstransportwagen (MTW)
2.2 Einsatzleitwagen (ELW)
2.3 Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF und TSF-W)
2.4 Tanklöschfahrzeuge (TLF)
2.5 Löschfahrzeuge (LE und HLF)
2.6 Gerätewagen (GW)

je halbe Stunde

35,00 €

100,00 €

65,00 €

200,00 €

175,00 €

250,00 €

150,00 €

3. Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterialien aller Art und Ersatzfüllungen und -teile werden zum jeweiligen Tages-

preis der Wiederbeschaffung berechnet. Die Entsorgung von Ölbinde-, Säurebinde sowie

Schaummitteln wird nach den tatsächlichen Kosten berechnet.

4. Brandsicherheitswache

Pro Einsatzkraft der Brandsicherheitswache pauschal 50,00 €
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Satzung
der Samtgemeinde Radolfshausen über die Festlegung

des Schulbezirks für die Grundschulen

Aufgrund der §§ 10 Abs. 1 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsisches Kommunal-

verFassungsgesetzes (NKomVG) i.V.m. § 63 Abs. 2 des Niedersächsischen Schul-

gesetzes in der jeweils aktuellen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde
Radolfshausen in seiner Sitzung am 17.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Schulbezirk für die Grundschulen

Für nachfolgend genannte Grundschulen umfasst der Schulbezirk das gesamte Gebiet der

Samtgemeinde Radolfshausen:

Wilhelm-Busch-Grundschule Ebergötzen
Grundschule Seeburg-Seulingen
Regenbogenschule Waake

§ 2

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Ebergötzen, 18.12.2020

Samtgemeinde Radolfshausen
Der Samtgemeindebürgermeister

(L.S.)
gez. Arne Behre
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Öffentliche Bekanntmachung

Jahresabschluss der Samtgemeinde Radolfshausen für das Jahr 2019 sowie

Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters

In seiner Sitzung am 17.12.20 hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde
Radolfshausen nach § 129 Abs. 1 Satz 3 Nds. Konnmunalverfassungsgesetz den
Jahresabschluss für das Jahr 2019 beschlossen und dem Samtgemeinde-
bürgermeister für dieses Jahr vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Dieser Beschluss ist nach § 129 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz der
Kommunalaufsichtsbehörde mitgeteilt worden und wird hiermit öffentlich bekannt

gemacht.

Der Jahresabschluss (ohne die Forderungsübersichten) für das Jahr 2019 liegt in der
Zeit vom

14. Januar 2021 bis zum 26. Januar 2021

im Rathaus der Samtgemeinde Radolfshausen, Zimmer 21, Vöhreweg 10, 37136
Ebergötzen, während der Dienststunden (Montag und Freitag 07.30-12.00 Uhr,

Dienstag-Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr, Montag -Mittwoch 14.00-15.30 Uhr,
Donnerstag 14.00-18.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Ebergötzen, 18.12.2020
Samtgemeinde Radolfshausen
Der Samtgemeindebürgermeister

(L.S.)
gez. Arne Behre
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Gemeinde Seeburg
0, fit41teilErholungsort im Eichsfeld

Der Bürgermeister .

Gemeinde Seeburd Seestr. 10 37136 Seeburq Ortsteile:

Bernshausen
Seeburg

Gemeindebüro
Seestr. 10
Tel.: 05507 1314
Fax: 05507 999100

Freibad
Tel.: 05507 460

Ihr Zeichen (fire Nachricht Unser Zeichen Datum

18. Dezember 2020

Öffentliche Bekanntmachung

Jahresabschluss der Gemeinde Seeburg für das Jahr 2018
sowie Entlastung des Bürgermeisters

In seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 hat der Rat der Gemeinde Seeburg nach § 129
Abs. 1 Satz 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz den Jahresabschluss für das Jahr 2018
beschlossen und dem Bürgermeister für dieses Jahr vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Dieser Beschluss ist nach § 129 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz der
Kommunalaufsichtsbehörde mitgeteilt worden und wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss (ohne die Forderungsübersichten) für das Jahr 2018 liegt in der Zeit
vom

4. bis zum 14. Januar 2020

während der Dienstzeiten (montags und donnerstags von 10.00 bis 13.00 Uhr und dienstags
von 15.00 bis 18.00 Uhr) in der Gemeindeverwaltung Seeburg, Seestraße 10, 37136
Seeburg, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Geme-iddé Seeb'ur
rgerne 477,6' /7-1 7,

montags, donnerstags 10.00 13.00 Uhr, dienstags 15.00 18.00 Uhr
E-Mail: gemeindegseeburgerseade

www.seeburgersee.de

Sparkasse Gottingen: BLZ: 26050001 Konto-Nr. 30000238 BIC: NOLADE21GOE IBAN: DE11 2605 0001 0030 0002 36
Sparkasse Duderstadt: BLZ: 26051260 Konto-Nr. 04352100 BIC: NOLADE21DUD IBAN: DE26 2605 1260 0004 3521 00



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  23.12.2020 Nr. 84 Seite 1703

-27 ei

Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen
und Gebühren für die Abwasserbeseitigung im Gebiet der C'

A •
Gemeinde Walkenried (Abwasserabgabensatzung)

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der
Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert am 11.09.2019 (Nds. GVBI. S. 258), der

§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), in der Fassung vom

20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121) hat der Rat der Gemeinde Walkenried in seiner Sitzung vom XX.XX.2020
die nachstehende Satzung beschlossen:

Abschnitt I

§ 1
Allgemeines

1) In dem Entsorgungsgebiet der Gemeinde Walkenried wird die Abwasserbeseitigung nach Maß-

gabe der Abwasserbeseitigungssatzung als jeweils eine rechtlich selbständige öffentliche Ein-
richtung

a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung

b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung

betrieben.

2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die jeweilige zentrale öffentliche Abwasseranlage

(Schmutz und Niederschlagswasserbeiträge)
b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen

(Schmutz und Niederschlagswassergebühren)
c) Grundgebühren für die Bereitstellung der zentralen öffentlichen Schmutzwasseranlagen

(Grundgebühren)

Abschnitt II

Abwasserbeitrag

§2
Grundsatz

Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf eine andere Weise gedeckt wird, für die Herstel-
lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Abwasseranlage Ab-
wasserbeiträge als Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen
wirtschaftlichen Vorteile.
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§ 3

Gegenstand der Beitragspflicht

1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage an-

geschlossen werden können, wenn

a) für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder ge-
werblich genutzt werden dürfen,

b) sie, ohne dass für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, nach der Ver-

kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Ge-

meinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.

2) Grundstücke unterliegen auch dann der Beitragspflicht, wenn sie nicht Bauland im Sinne des

Absatzes 1 sind, aber tatsächlich an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen
worden.

3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen
Sinne.

§ 4

Beitragsmaßstab
Schmutzwasser —

1) Der Schmutzwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. Bei

dessen Ermittlung werden für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere Vollgeschoss
15 % der Grundstücksfläche angesetzt.

Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse
sind. Ist die Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht feststellbar, werden

je angefangene 2,20 m — bei industriell genutzten Grundstücken 3,50 m — Höhe des Bauwerkes

(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. Kirchengebäude werden als eingeschossige Ge-

bäude behandelt.

2) Als Grundstücksfläche gilt:

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der Bebau-

ungsplan die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht,

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplanes hinausreichen, die Flä-
che im Bereich des Bebauungsplanes, auf die sich die bauliche oder gewerbliche Nut-

zungsfestsetzung bezieht,

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer

im Abstand von 50m dazu verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an eine
Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer
Straße verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücks-
seite und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen,
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d) bei Grundstücken, die über die sich nach a) bis c) ergebenden Grenzen hinaus bebaut
oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze oder im
Falle c) der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die

in einer der übergreifenden Bebauung oder übergreifenden gewerblichen Nutzung ent-

sprechenden Tiefe verläuft,

e) bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-

geordneter Bebauung festgesetzt oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten

Ortsteiles (§ 34 BauGB) so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder, Sportplätze, Camping-

plätze — nicht aber Friedhöfe) 75 % der Grundstücksfläche,

g)

bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan Friedhofsnutzung festgesetzt oder die in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) genutzt werden, die
Grundfläche der an die öffentliche zentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlosse-
nen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2.

bei allen anderen bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundflä-
che der an die öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen
Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,15.

In den Fällen f) und g) wird die so ermittelte Fläche diesen Baulichkeiten dargestellt zu-

geordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der

Baulichkeiten verlaufen.

3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt,

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Voll-

geschosse,

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan anstelle einer Vollgeschosszahl eine Bau-

massenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, die Baumassenzahl
bzw. die höchst zulässige Gebäudehöhe geteilt durch 3,5 auf ganze Zahlen gerundet,

c) bei Grundstücken auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die
Zahl von einem Vollgeschoss,

d) die Zahl der tatsächlichen oder sich nach Umrechnung ergebenden Vollgeschosse, wenn

aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach a) oder die
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach b) überschritten werden,

e) soweit kein Bebauungsplan besteht

aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlichen vorhandenen Vollgeschosse

bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend
vorhandenen Vollgeschosse (§ 34 BauGB),
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O soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Baumas-
senzahl oder die Gebäudehöhe festgesetzt sind, der in der näheren Umgebung überwie-

gend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Wert nach a) oder b).

g) bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-

geordneter Bebauung festgesetzt oder die innerhalb eines Zusammenhang bebauten
Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im Außenbereich (§ 35 BauGB) so genutzt werden (z. B.
Schwimmbäder, Sportplätze, Campingplätze und Friedhöfe) die Zahl von einem Vollge-
schoss.

4) Auf Grundstücke im Bereich von Satzungen nach § 4 Abs. 4 Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz
sind, wenn für sie die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist, die Vorschriften dieser Satzung über
beplante Gebiete, und wenn für sie keine Vollgeschosszahl festgesetzt ist, die Vorschriften dieser
Satzung über unbeplante Gebiete im Innenbereich (§ 34 BauGB) anzuwenden.

§ 5
Beitragssatz

1) Der Beitragssatz für die Herstellung der Abwasseranlagen beträgt beim

Schmutzwasser 6,83E/m2

2) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Abwas-
seranlagen werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestandes in einer besonderen
Satzung geregelt.

§ 6
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des
Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigen-
tümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil bei-
tragspflichtig.

§ 7
Entstehung der Beitragspflicht

1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der jeweiligen Abwasseran-
lage vor dem Grundstück einschließlich der Fertigstellung des Anschlusskanals.

2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss der auf
dem Grundstück vorhandenen Baulichkeit.
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§ 8

Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der

Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist.

§
Veranlagung, Fälligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beschei-
des fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.

§ 10
Ablösung

In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag
vereinbart werden.

Die Höhe des Ablösebeitrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in

§ 5 festgesetzten Beitragssatzes zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags-

pflicht endgültig abgegolten.

Abschnitt Ill

Abwassergebühr

§ 11

Grundsatz

Für die Inanspruchnahme und Bereitstellung der öffentlichen zentralen Abwasserwasseranlagen werden

Benutzungsgebühren und Grundgebühren in Bezug auf die Grundstücke erhoben, die an die öffentlichen
zentralen Abwasseranlagen angeschlossen sind oder in diese entwässern.

§ 12

Gebührenmaßstab

I.Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserentsorgung wird nach der Schmutzwassermenge bemes-

sen, die in die öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlagen gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr
ist 1 rn3 Schmutzwasser. Die Grundgebühr wird für die Bereitstellung der öffentlichen zentralen Schmutz-
wasseranlagen je Grundstücksanschluss erhoben.

1) Als in die öffentliche zentrale Abwasseranlage gelangt gelten:

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführt und
durch Wassermesser ermittelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstück gewonnene oder dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge (z.B.
die Nutzung von Regen und Brunnenwasser) und durch Wassermesser ermittelte Wasser-

menge.
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2) Hat ein Wassermesser oder eine Abwassermesseinrichtung nicht oder nicht richtig angezeigt,
wird die Wassermenge bzw. Abwassermenge unter Zugrundelegung des Verbrauches des Vor-

jahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt.

3) Die Wassermengen nach Abs. lb hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für den abgelaufe-
nen Erhebungszeitraum von einem Kalenderjahr bis zum 15.12. eines j. J. anzuzeigen. Die Was-

sermesser müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Gemeinde auf
solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die Wassermengen prüfbare
Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn sie diese auf
andere Weise nicht ermitteln lassen.

4) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche zentrale Abwasseranlage gelangt sind,
können auf Antrag des Gebührenzahlers bei der Bemessung der Abwassergebühr abgesetzt
werden. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb zweier Monate bei der Ge-
meinde Walkenried, einzureichen. Für den Nachweis gilt Absatz 4 Sätze 2-4 sinngemäß. Die
Gemeinde kann auf Kosten des Antragstellers Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren
sind verrechnen oder zu erstatten.

II. Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserentsorgung wird nach der überbauten und befestig-
ten (Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterungen und Plattenbeläge) Grundstücksfläche bemessen
von der aus Niederschlagswasser in die öffentliche zentrale Abwasseranlage gelangt. Berechnungsein-
heit für die gebühr ist 1 Quadratmeter.

5) Der Gebührenpflichtige hat der Gemeinde Walkenried auf dessen Aufforderung binnen eines
Monats die Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Maßgebend sind die am 01.01. des Erhebungs-
zeitraumes bestehenden Verhältnisse.

6) Größenänderungen der überbauten und befestigten Flächen hat der Gebührenpflichtige der Ge-
meinde Walkenried auch ohne Anforderung binnen eines Monats schriftlich mitzuteilen.

7) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach Abs. 1 nicht fristgemäß nach, so

kann die Gemeinde Walkenried die Berechnungsdaten schätzen.

§ 13
Gebührensätze

1) Die Abwassergebühr beträgt bei der Schutzwasserentsorgung 5,86 ern3 und Grundgebühren in

Höhe von 13,50 € je Monat und Grundstücksanschluss.

2) Die Abwassergebühr bei der Niederschlagswasserentsorgung beträgt 0,14 €/m2.

3) Bei der Berechnung der Grundgebühr, gemäß Abs. 1, wird der Monat, in dem das Grundstück
erstmals angeschlossen oder endgültig abgetrennt wird, als voller Monat angerechnet.
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§ 14
Gebührenpflichtige

1) Gebührenpflichtig ist der Grundstückseigentümer, wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an des-
sen Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstückes. Gebührenpflichtige sind
außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte.

2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.

3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-
gang folgenden Kalendermonates auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bisher Verpflich-
tete die Mitteilung hierüber versäumt, haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum

Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben dem neuen Verpflichteten.

§ 15

Beginn und Beendigung der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht beginnt, sobald das Grundstück an die öffentliche zentrale Abwasseranlage an-

geschlossen ist oder dieser Anlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, so-

bald der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet.

§ 16
Erhebungszeitraum

I. Schmutzwasser

1) Erhebungszeitraum ist die 12 — monatige Ableseperiode, für die die Schmutzwassergebühr nach
den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen ermittelt wird. Die Gebührenschuld entsteht

mit dem Ende der Ableseperiode.

2) Entsteht oder endet die Gebührenpflicht erstmals im Erhebungszeitraum, so gilt der Zeitraum von

der Entstehung der Gebührenpflicht bis zum Ablauf der Ableseperiode bzw. der Zeitraum vom

Beginn der Ableseperiode bis zur Beendigung der Gebührenpflicht als Erhebungszeitraum, an

dessen Ende die Gebührenschuld steht.

II. Niederschlagswasser

3) Erhebungszeitraum für die Niederschlagswassergebühr ist das Kalenderjahr. Entsteht die Ge-
bührenpflicht während des Kalenderjahres, so ist der Restteil des Jahres der Erhebungszeitraum.

4) Die Gebührenschuld entsteht jeweils mit dem Ende des Erhebungszeitraums. Erlischt die Ge-
bührenpflicht vor Ablauf des Erhebungszeitraums, so entsteht die Gebührenschuld mit dem Ende
der Gebührenpflicht.



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  23.12.2020 Nr. 84 Seite 1710

5) In den Fällen § 14 Abs. 3 (Wechsel Gebührenpflichtigen) entsteht die Gebührenschuld für den

bisherigen Gebührenpflichtigen mit dem Beginn des auf den Übergang der Gebührenpflicht fol-

genden Kalendermonats und für den neunen Gebührenpflichtigen mit dem Ende des Kalender-
monats.

§ 17

Veranlagung und Fälligkeit

I. Schmutzwasser

1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnenden Gebühren sind monat-
liche Abschlagszahlungen jeweils zur Monatsmitte des laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe der
Abschlagszahlungen wird von der Gemeinde durch Bescheid nach dem Wasserverbrauch des

Vorjahres und der anteiligen Grundgebühr festgesetzt. Die Gebühren können zusammen mit an-

deren Abgaben angefordert werden.

2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, wird die Abschlagszah-
lung nach der voraussichtlich entstehenden Jahresgebühr festgesetzt. Abschlusszahlungen auf-

grund der durch den Bescheid vorzunehmenden Endabrechnungen werden zusammen mit der
ersten Abschlagszahlung zum 15.02. des folgenden Jahres fällig, soweit im Bescheid kein spä-
terer Termin genannt wird. Überzahlungen werden verrechnet.

II. Niederschlagswasser

3) Die Niederschlagswassergebührwird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-

kanntgabe des Bescheides fällig.

4) Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.

Abschnitt IV

Kostenerstattung

§ 18

Fälligkeit des Erstattungsanspruches

Der Erstattungsanspruch wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntgabe des

Bescheides fällig.

Abschnitt V
Gemeinsame Vorschriften

§ 19
Auskunftspflicht

1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für
die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.
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2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Per-

sonen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen.

§ 20
Anzeigepflicht

1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer
als auch vom Erwerber innerhalb eines Monates schriftlich anzuzeigen.

2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen, so

hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Ver-

pflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

3) Wird auf dem Grundstück die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche in einer Weise
verändert, die die Berechnung der Angaben beeinflusst, so hat der Abgabenpflichtige dies un-

verzüglich der Gemeinde Walkenried schriftlich anzuzeigen. Für das Anzeigeverfahren gilt § 12
II Abs. 6 entsprechend

§ 21

Ordnungswidrigkeiten

1) Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
den §§ 19 und 20 dieser Satzung zuwiderhandelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu ver-

kürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen (Abgabengefährdung).

2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden.

§ 22

Datenverarbeitung

Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabenpflichtigen sowie zur Feststellung und
Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 2 NDSG) der hierfür erforderlichen personen-
und grundstücksbezogenen Daten gem. §§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 10 Abs. 1 NDSG i. V. m. § 11 NKAG und
den dort in Bezug genommenen Vorschriften der Abgabenordnung durch die Gemeinde Walkenried zu-

lässig. Die Gemeinde Walkenried darf, soweit eine Erhebung beim Betroffenen nicht zum Ziel führt oder
nicht erfolgsversprechend ist, Daten beim Finanzamt, beim Amtsgericht und bei ihren für das Einwohner-
meldewesen, Bauwesen, Ordnungswesen sowie Finanzwesen zuständigen Stellen erheben und verar-

beiten. Das kann auch im Wege eines automatisierten Abrufverfahrens erfolgen.
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§ 23
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Zugleich tritt die derzeit gültige Satzung über die Erhebung von

Beiträgen, Kostenerstattung und Gebühren für die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Wal-
kenried (Abwasserabgabensatzung) vom 12.12.2019 außer Kraft.

Walkenried, den XX.XX.2020

Gemeinde Walkenried

gez.

Christopher Wagner
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
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Gemeinde Walkenried

BEKANNTMACHUNG

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen und Gebühren
für die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Walkenried (Abwasserabgabensatzung)

Der Rat der Gemeinde Walkenried beschließt im Umlaufverfahren per namentlicher Abstimmung:

Die Satzung der Gemeinde Walkenried über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Walkenried (Abwasserabgabensatzung) wird in der vorliegenden Fassung

beschlossen. Die Abstimmung erfolgt mit 9 Stimmen dafür und 5 Stimmen dagegen.

dafür dagegen

Ratsfrau Hermann Ratsherr Albrecht
Ratsfrau Klenner Ratsherr Miche
Ratsherr Bothe Ratsherr Neulen

Ratsherr Eggert Ratsherr Ropte
Ratsherr Gröger Ratsherr Trenke
Ratsherr Kamphenkel
Ratsherr Legero
Ratsherr Mielke
Ratsherr Viehweger

Gemeinde Walkenried, am 22.12.2020
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, Christopher Wagner
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